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INSTRUKTION1 "DER PUNCTEN, SO AN DER TAGLEISTUNG ZU BADEN UF SY-

TEN DER GRAFFSCHAFFT BURGUNDT SEINDT FUERZEBRINGEN. "

"Die . . . Eydtgnossen wöllent gebetten sein , Zubedenakhen . . . wie dass die

procedur der französsischen bevelehshabern [u . a . spez . Henri II de Bourbon,

Prince de C o n d e ] nun von Zehen Jahren her anders gesindt ist , alss der

fryden in Zetragen , da sy ihnen einen andern standt wöllendt Zueignen , und

Zu recht fertigung ihren Zueignungen heimbliche listen bereit Zehaben , wie

dann im leisten Jahr da sy die [Frei - ] Graffschafft burgundt ihnen wollen Zu

eignen , durch den mundt ihrer Verordneten sowohl geistlichen als standts Per¬

söhnen , die Neutralitet und friden unverletzlich Zehalten geschworen , und diss

Jahrs da sy von neüwem widerumb übermässige neutralitet , und friden , unss für¬

gelegt , in derselbigen Zeit uns krieg Zu feür und bluot gemacht haben , ge-

staltten dass des fürsatz und Propositionen so uns von den franzossen sindt

fürgeschlagen , Seindt gewrüssheiten ihrer bössen neigungen , und die die Wöhr

Zu unsser defension Zenemmen unss anmahnen,

Der Ursachen Jr Königliche Mayestät [Phi  l i p p IV . ] unss eigentlich ver-

botten hatt mit ihnen dass wenigste Zehandlen und an statt des fürsatzes der

neutralitet und ufhaltung der wären unss bevolhen , alles . . . [dem] Jnfant [ en

von Spanien , Ferdinand von Oesterreich,  dem Regenten

der span . Niederlande ] ihrem bruoder heimbzestellen , und unss in kein tractat

oder handlung derowegen ynzelassen,

Zum andern hatt Jhr Königliche Mayestät unss anbefohlen ; die freundtsahafft

der Verpinteten herren , wol in obacht Zenemmen und mit ihnen ein rewige un¬

verletzliche Verstendtnuss Zehalten , und dass us Zweyen Ursachen die ein , weyl

sy treüw seindt , Jn deme so sy versprochen haben , die andere weil die list

und betrüg der französsischen bevelehshabern so wohl wider sy , alss wider unss

gestellt seindt , darumb sy dann auch in gemeiner sach in unsserm interess,

interessiert seindt,
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Wann es nichts anders were , alss die intention und willen , so die franzossen

gehabt , und noch habent , Namblichen die Saltzpfannen Zu Salins Zu verderben,

und die Schwytzer sowohl alss unss hernach (gleich was [ ?] für ein friden ge¬

macht werde ) Zu bezwingen , sich des französischen Saltzes Zubedienen , und

also sy durch nothwendigkheit ihres Saltzes Zu rewigen stürbaren und under-

würffigen Zemachen,

Drittens werdent sich die . . . Eydtgnossen erinnern , dass glich wie sy ihres

theils 3 also auch wür unssers theils alzeit die Versprechungen unverletzlich

gehalten haben 3 und dass so wür Zesammen halten 3 dass franckhreich unss nichts

Zu statten kan 3 dann üwer und unsser landt ist mannhafft und streittbar 3 und

wür seindt üwere vormuren , wider die französische yn = und uberfähl 3 so lang

wür bestehen und verbleiben werden.

Zum vierten 3 dass die würckhung unser guter Einigung 3 verhindert und verspä¬

tet wirdt 3 ist dass unssere handlungen nur in gemeinen und General terminis

begriffen seindt 3 und da mann Zu dem particular termin khommen solte 3 die

franzossen alsdann ihr list hinzwüschent ynmischent 3 und also der sach ein

ufschüb machen 3 welche particulariteten 3 wie wür glauben allein in dryen Punc-

ten stehet 3 Namblich dass verbotten und gehinderet werde ; dass Niemandt so

der hoheit und Schirmb der . . . Eydtgnossen Zu gehördt 3 Wöhr wider unss fasse 3

noch weder mit kriegs munition noch andern den Jenigen so unss feindtlich an-

griffen möchtendt fürschub thüee 3 by ihrer straff und ungnadt.

Dass unssere kauffmann und handelsleüth mögent khauffen und bezüchen 3 in

Schwytzerlandt aller kriegs munition so wohl der Spys als andere Nothwendige

Zu beschützung disers Landts und dass alle Courier und Pötten mögent passie¬

ren und repassieren 3 und verbotten sein solle 3 einen oder den andern Zu ver¬

hindern , by eben mässiger straff und ungnad 3

Dass Zu beschützung des Landts und sonderlich der Saltzpfannen und Statt Sa¬

lins die . . . Eydtgnossen unss wöllendt kriegs volckh geben , so wür es begeren

werden , mit glicher Condition wie verschinen Zu freyburg mit . . . obersten
2

[Franz Peter ] konig [von Mohr]  tractiert worden.

Und Schlüesslichen dass die . . . Eydtgnossen unss wöllent behulffen sein , so

wür möchten angefochten werden mit andern ihren möglichen mittlen , wann sy

darumb ersuocht werden,

[gez . Jean - Baptiste de la Baume ] Marquis de S . M a r t i n [ Gouverneur der

Freigrafschaft Burgund ] "

"tuZeggung dea EabeinZgung " atu buAguncLCscheA Sieht , ve/ifia &At dtuieh den \KoJt-

quit > de Saint Mcuitin.
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1) Das Dokument trägt die Bezeichnung "B. "
2 ) Maag/Freigrafschaft Burgund 77f . [Freiburg hatte der Freigrafschaft ein

Truppenkontingent zugebilligt . ]
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